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Agenda der Veranstaltung

11:00 - 11:05 Begrüßung

Dr. Alexander Lücke, BMWi

11:05 - 11:30 Der Standard XGewerbeanzeige – allgemeine 

Einführung 

Kirsten Glückert, BMWi

11:30 - 12:00 Umsetzungsstand bei Sendern und Empfängern

Rico Apitz, ]init[ AG

12:00 - 13:00 Mittagspause

Berlin, 05. November 2015



Agenda der Veranstaltung

13:00 - 14:30 Vorgehen bei der Inbetriebnahme von 

XGewerbeanzeige

Bernd Weber, 4Soft GmbH

14:30 - 14:55 Kaffeepause

14:55 - 15:15 Ausblick 2016 weiter!

Kirsten Glückert, BMWi, Alina Stosiek, ]init[ AG

15:15 - 16:00 Offene Fragenrunde für die Teilnehmer

an die ReferentInnen und René Land, Gewerbeamt Stadt 

Cottbus

Berlin, 05. November 2015



Der Standard XGewerbeanzeige

Allgemeine Einführung

Informationsveranstaltung XGewerbeanzeige



Inhalt der Präsentation

• Ausgangssituation

• Neue Rechtsgrundlage

• Ziele und Nutzen von XGewerbeanzeige

• Fachlichkeit XGewerbeanzeige

Berlin, 05. November 2015



Ausgangssituation

• Anzeigepflicht nach § 14 Abs. 1  Satz 1 und Satz 2 GewO für 

Gewerbeanmeldung, -abmeldung und –ummeldung.

• Im Jahr 2013: 

• 755.048 Anmeldungen, 

• 696.335 Abmeldungen und 

• ca. 200.000 Ummeldungen, 

• in Summe ca. 1,65 Mio. Meldungen

• Daten aus der Gewerbeanzeige werden nach § 14 Abs. 8 GewO 

an 11 verschiedene Empfangsstellen regelmäßig übermittelt.

• Übermittlung erfolgt auf unterschiedlichen Wegen und in 

unterschiedlichen Formaten (Papier, E-Mail, pdf, DatML/RAW, 

EDIFACT)
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Neue Rechtsgrundlage

• Erlass der Gewerbeanzeigeverordnung (GewAnzV) vom 

22.07.2014 

• § 3 Abs. 4 GewAnzV: Übermittlung der Daten aus der 

Gewerbeanzeige an die Empfangsstellen erfolgt elektronisch auf 

Grundlage eines IT-Standards

• Erstellung und Bekanntmachung der Spezifikation des IT-Standards 

XGewerbeanzeige im Bundesanzeiger

• IT-Standard XGewerbeanzeige ist Grundlage für die 

flächendeckende elektronische Übermittlung von 

Gewerbemeldedaten

• Inkrafttreten am 01.01.2016 (§ 4 Satz 2 GewAnzV)

• Übergangsfrist bis 31.12.2016 (§ 3 Abs. 6 GewAnzV)
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Neue Rechtsgrundlage – gem. § 3 GewAnzV

Berlin, 05. November 2015

Gewerbeamt A

Gewerbeamt B

Verteilplattform C

Industrie- und Handelskammern

Handwerkskammern

Landesbehörden für Immissionsschutz

Landesbehörden für Arbeitsschutz

Mess- und Eichämter der Länder

Bundesagentur für Arbeit

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Zollverwaltung

Registergerichte

Statistische Landesämter

Landesbehörden für Lebensmittelüberwachung

§3(1)

§3(3)

§3(2)

Empfänger

Elektron.

Gewerbe

anzeige

Sender XGewerbeanzeige



Empfänger – Rechtliche Besonderheiten

• Bundesagentur für Arbeit

• Hat auf die regelmäßige Zusendung von Gewerbeanzeigen verzichtet, auch 

wenn als Empfänger in § 3 Abs. 1 Nr. 6 GewAnzV genannt.

• Finanzämter

• nach Rechtsgrundlage für XGewerbeanzeige: §3 Abs. 4 GewAnzV 

Datenübermittlung „an die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Stellen“

• und Empfänger-Katalog: §14 Abs. 8 GewO und§3 Abs. 1 bis 3 GewAnzV

 Finanzämter nicht enthalten => XGewerbeanzeige findet keine 

Anwendung

 Das gilt für alle nicht im Katalog genannten Empfängertypen.

• Mittelfristig Änderung zur Einbeziehung der Finanzämter geplant.

• Bis dahin Übermittlung in Papierform (freiwillige Nutzung XGewerbeanzeige

möglich)
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Ziele und Nutzen von XGewerbeanzeige

• Alle Gewerbeämter senden Daten aus der Gewerbeanzeige in 

einem bundesweit einheitlichen elektronischen Format an einen 

Katalog von Empfängern.

• Der Standard XGewerbeanzeige legt Datenformat, Infrastruktur und 

sichere Kommunikationswege fest.

• Papiermeldungen und unterschiedliche Dateiformate werden 

abgeschafft, Medienbrüche vermieden.

• Erleichterungen und Kosteneinsparungen für sendende Stellen und 

Empfangsstellen

 Kein Ausdruck von Papier und Versand per Post

 Kein händisches Eingeben von Daten in Fachverfahren

 Verbesserung der Datenqualität (Pflichtfelder, unplausible Daten 

werden zurück gewiesen)
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Ziele und Nutzen von XGewerbeanzeige

• Dauerhafte bundeseinheitliche Fortentwicklung von 

XGewerbeanzeige wird sichergestellt.

• Sukzessive Verbesserung der Qualität des Standards wird durch 

Berücksichtigung der Bedürfnisse und Erfahrungen aus der Praxis 

(Änderungsmanagement) erreicht.

• Übergangszeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 ist gewährt.

• Verbindliche Nutzung aller Verfahrensbeteiligter muss ab 

01.01.2017 sichergestellt sein.
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Die Fachlichkeit – Was umfasst XGewerbeanzeige?
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Gewerbeamt A

Gewerbeamt B

Verteilplattform C

Industrie- und Handelskammern

Handwerkskammern

Landesbehörden für Immissionsschutz

Landesbehörden für Arbeitsschutz

Mess- und Eichämter der Länder

Bundesagentur für Arbeit

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Zollverwaltung

Registergerichte

Statistische Landesämter

Landesbehörden für Lebensmittelüberwachung

§3(1)

§3(3)

§3(2)

Empfänger

Elektron.

Gewerbe

anzeige

Sender XGewerbeanzeige



Der Standard XGewerbeanzeige wird spezifiziert durch 

• die Spezifikation XGewerbeanzeige

• Rahmenbedingungen und Gesamtablauf des Verfahrens sowie 

Konkretisierung von Inhaltsdaten

• die Liefervereinbarung Gewerbemeldung (Statistisches Bundesamt)

• Inhaltsdaten zur Gewerbemeldung

• den XÖV-Standard XStatistik (Statistisches Bundesamt)

• Container zur Übermittlung von Daten aus Gewerbeanzeigen

• XML-Format DatML/RAW 

• Prüfprotokoll

• XML-Format DatML/RES 

Die Fachlichkeit von XGewerbeanzeige
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Der Standard XGewerbeanzeige regelt damit

• … das Format für die Inhalte der Datenübermittlung von 

Gewerbeanmeldungen, -ummeldungen und –abmeldungen an 

bestimmte Empfänger.

• … bisher keinen Rückkanal in der Kommunikation von den 

Empfängern zu den Sendern, z.B. für Fehlermeldungen.

• … die Infrastruktur für sichere Kommunikation mittels OSCI-

Transport und DVDV, insbesondere via Internet.

• … keine Details für die Nutzung von Landesnetzen.

Die Fachlichkeit von XGewerbeanzeige
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Die Fachlichkeit – Kommunikationsszenarien

• Betrachtet werden die Kommunikationswege zwischen sendender 

Stelle (Gewerbeamt bzw. Landesverteilplattform in Bayern, 

Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein) und Empfangsstellen.

• Nicht betrachtet werden Kommunikationswege von 

Gewerbebehörden zur Verteilplattform, die als sendende Stelle 

fungiert.

• Nicht betrachtet werden Kommunikationswege zwischen 

Empfangsstellen und weiteren nachgeordneten Behörden

 Beispiel: Lebensmittelbehörde ist Empfänger und leitet 

Gewerbemeldedaten an Veterinärämter weiter

 Freiwillige Nutzung von XGewerbeanzeige natürlich möglich und 

sinnvoll um Medienbruch zu vermeiden
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?

Weitere Informationen unter www.xgewerbeanzeige.de


